
Stadt Langelsheim Langelsheim, den 16.12.2025
Der Bürgermeister III/622-11.45 / L 143 Langelsheim

Bekanntmachung
1.
45. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Langelsheim (Stadtteil Langelsheim)
2.
Bebauungsplan L 143 „Freiflächenphotovoltaik Langelsheim“ (Stadtteil Langelsheim);

im Parallelverfahren

-Bekanntmachung der Aufstellungsbeschlüsse gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
-Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Langelsheim hat am 18.09.2025 die Aufstellung der 45.
Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des Bebauungsplans L 143
„Freiflächenphotovoltaik Langelsheim“ beschlossen.
Diese Beschlüsse werden gemäß § 2 Abs. 1 BauGB bekanntgemacht.

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Langelsheim hat am 20.11.2025 die Durchführung
beider Planverfahren im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB sowie die
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die Unterrichtung der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für beide
Planverfahren beschlossen.

Inhalt dieser Änderung des Flächennutzungsplans ist die Änderung der Darstellung im
rechtswirksamen Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft in „Sondergebiet“ im
Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 12 Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit der näheren
Zweckbestimmung „Freiflächenphotovoltaik“. Der Geltungsbereich ist im beigefügten
Lageplan als Anlage dargestellt.

Inhalt dieses Bebauungsplanes ist die Festsetzung eines „Sondergebietes
Freiflächenphotovoltaik “ im Sinne von § 11 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO). Der
Geltungsbereich ist im beigefügten Lageplan als Anlage dargestellt.

Der vorgesehene Geltungsbereich beider Planverfahren, bestehend aus drei Teilflächen, liegt
in der Gemarkung Langelsheim nordwestlich und nordöstlich der Ortslage von Langelsheim.

Nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planungen, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die
für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht kommen, und die
voraussichtlichen Auswirkungen der Planungen öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit
zur Äußerung und Erörterung zu geben.

Die frühzeitige Unterrichtung erfolgt in der Zeit

vom 19.12.2025 bis einschließlich 29.01.2026.

In diesem Zeitraum liegen die Planunterlagen im Rathaus der Stadt Langelsheim, Zimmer 307,
Harzstraße 8, 38685 Langelsheim, zu den nachstehend genannten Zeiten:

Montag – Freitag 09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag 14.00 – 17.00 Uhr

zur Einsichtnahme aus.
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Die Planunterlagen sind außerdem über das Internetportal des Landes Niedersachsen unter
„uvp.niedersachsen.de“ sowie auf der Internetseite der Stadt Langelsheim unter
„www.langelsheim.de (Leben/Bauen und Wohnen/Bauleitplanung/Laufende Verfahren)“ in
dem og. Zeitraum einsehbar.

Es wird über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planungen sowie die voraussichtlichen
Auswirkungen unterrichtet. Ferner wird auch Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung
gegeben. Stellungnahmen können während der Auslegungszeit schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Stadt Langelsheim abgegeben werden.

Für Fragen zu beiden Planverfahren steht Ihnen der zuständige Sachbearbeiter Herr Dieter
Meister unter der Telefonnummer 05326/504303 sowie unter der E-Mail-Adresse
dieter.meister@langelsheim.de zur Verfügung.

Es wird darauf hingewiesen, dass Anregungen aufgrund der noch durchzuführenden
öffentlichen Auslegung der Entwurfsunterlagen vorbehalten bleiben.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass auch Kinder und Jugendliche Teil der Öffentlichkeit
sind.

Ingo Henze

Anlagen: (jeweils zum Flächennutzungsplan und zum Bebauungsplan):
-Lageplan
-Vorentwurf der Planunterlage
-Vorentwurf der Begründung
-Vorprüfung der Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes und des EU-
Vogelschutzgebietes (für beide Bauleitplanverfahren)

Auszuhängen am: 18.12.2025
Abzunehmen am: 30.01.2025

mailto:dieter.meister@langelsheim



